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Regelungen im österreichischen Recht 
 
 

1. ABGB 
 
 

Darlehen 
 
§ 983. Wenn jemandem verbrauchbare Sachen unter der Bedingung übergeben werden, dass er zwar 
willkürlich darüber verfügen könne, aber nach einer gewissen Zeit ebensoviel von derselben Gattung 
und Güte zurückgeben soll; so entsteht ein Darlehensvertrag. Er ist mit dem, obgleich ebenfalls 
verbindlichen Vertrage (§ 936), ein Darlehen künftig zu geben, nicht zu verwechseln.  

 
Arten desselben 

 
§ 984. Ein Darlehen wird entweder in Geld oder in anderen verbrauchbaren Sachen, und zwar ohne, 
oder gegen Zinsen gegeben. Im letzteren Fall nennt man es auch einen Zinsenvertrag.  

 
Gelddarlehen 

 
§ 985. Ein Gelddarlehen kann klingende Münze, oder Papiergeld, oder öffentliche Schuldscheine 
(Obligationen) zum Gegenstand haben.  

 
a) in klingender Münze, oder Papiergeld; 

 
§ 986. Inwiefern ein Darlehen in klingender Münze überhaupt geschlossen werden könne, und in 
welcher Währung (Valuta) ein solches Darlehen, oder ein Darlehen in Papiergeld zurückzuzahlen sei, 
bestimmen die darüber bestehenden besonderen Vorschriften.  

 
§ 987. Wenn ein Darleiher sich die Zahlung in der besonderen, von ihm gegebenen, Münzsorte 
bedungen hat; so muß die Zahlung in eben dieser Münzsorte geleistet werden.  

 
§ 988. Gesetzliche Münzveränderungen ohne Veränderung des inneren Gehaltes gehen auf Rechnung 
des Darleihers. Er empfängt die Zahlung in der bestimmten, gegebenen Münzsorte, z.B. von 1000 
Stücken kaiserlicher Dukaten, oder 3000 Zwanzig-Kreuzer Stücken ohne Rücksicht, ob deren äußerer 
Wert in der Zwischenzeit erhöht oder vermindert worden ist. Wird aber der innere Wert geändert; so ist 
die Zahlung im Verhältnis zu dem inneren Wert, den die gegebene Münzsorte zur Zeit des Darlehens 
hatte, zu leisten.  

 
§ 989. Sind zur Zeit der Rückzahlung dergleichen Münzsorten im Staat nicht im Umlauf; so muß der 
Schuldner den Gläubiger mit zunächst ähnlichen Geldstücken in solcher Zahl und Art befriedigen, dass 
derselbe den zur Zeit des Darlehens bestandenen inneren Wert dessen, was er gegeben hat, erhalte.  

 
b) in Schuldscheinen 

 
§ 990. In öffentlichen Schuldscheinen können Darlehen in der Art gültig geschlossen werden, dass die 
Tilgung der Schuld entweder mit einem durchaus gleichen öffentlichen Schuldscheine, wie der 
dargeliehene war, geleistet, oder der Betrag nach dem Wert, welchen der Schuldschein zur Zeit des 
Darlehens hatte, zurückgezahlt werde.  

 
§ 991. Wenn statt des Geldes ein Privatschuldschein oder Waren gegeben worden sind; so ist der 
Schuldner nur verbunden, entweder den Schuldschein oder die empfangenen oder die empfangenen 
Waren unbeschädigt zurückzustellen, oder dem Gläubiger den von diesem zu erweisenden Schaden zu 
ersetzen.  

 
c) Darlehen in anderen verbrauchbaren Gegenständen 

 
§ 992. Bei Darlehen, die nicht über Geld, sondern über andere verbrauchbare Gegenstände geschlossen 
werden, macht es, dafern nur die Zurückstellung in der nämlichen Gattung, Güte und Menge bedungen 
worden, keinen Unterschied, wenn sie in der Zwischenzeit an Wert gestiegen oder gefallen sind.  
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§ 993 bis 998 Entfallen 

 

§ 999. Zinsen von Gelddarlehen sind in der nämlichen Währung (Valuta), wie das Kapital selbst, zu 
entrichten.  

 
§ 1000. (1) An Zinsen, die ohne Bestimmung der Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz 
gebühren, sind, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, vier vom Hundert auf ein Jahr zu 
entrichten.  

 
(2) Der Gläubiger einer Geldforderung kann Zinsen von Zinsen verlangen, wenn die Parteien dies 
ausdrücklich vereinbart haben. Sonst kann er, sofern fällige Zinsen eingeklagt werden, Zinseszinsen 
vom Tag der Streitanhängigkeit an fordern. Wurde über die Höhe der Zinseszinsen keine Vereinbarung 
getroffen, so sind ebenfalls vier vom Hundert auf ein Jahr zu entrichten.  

 
(3) Haben die Parteien über die Frist zur Zahlung der Zinsen keine Vereinbarung getroffen, so sind 
diese bei der Zurückzahlung des Kapitals oder, sofern der Vertrag auf mehrere Jahre abgeschlossen 
worden ist, jährlich zu zahlen.  

 
Form des Schuldscheines 

 
§ 1001. Damit ein Schuldschein über einen Darlehensvertrag einen vollständigen Beweis mache, 
müssen darin der eigentliche Darleiher oder Gläubiger sowohl, als der eigentliche Anleiher oder 
Schuldner; der Gegenstand und Betrag des Darlehens; und, wenn es in Geld gegeben wird, die Gattung 
desselben, wie auch alle auf die Zahlung der Hauptschuld sowohl, als auf die etwa zu entrichtenden 
Zinsen sich beziehende Bedingungen deutlich bestimmt werden. Die äußere, zur Beweiskraft nötige 
Form einer Schuldurkunde setzt die Gerichtsordnung fest.  

 
 

2. KSchG 
 
 

Vorzeitige Rückzahlung 
 

§ 12a. (1) Der Verbraucher ist berechtigt, seine Verbindlichkeiten aus einem Kreditvertrag vorzeitig zu 
erfüllen. In diesem Fall hat er Anspruch auf Ermäßigung der Kreditkosten um jenen Betrag an Zinsen 
und laufzeitabhängigen Kosten, der bei kontokorrentmäßiger Abrechnung des vorzeitig zurückgezahlten 
Betrags nicht anfällt. Die Vereinbarung oder Verrechnung darüber hinausgehender Entgelte ist nicht 
zulässig.  
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für  
 
1. Kredite,  
a) die zur Schaffung oder Sanierung von Gebäuden bestimmt sind und eine Laufzeit von mindestens 10 
Jahren haben oder  
b) die durch eine Hypothek gesichert sind oder  
c) die 25 000 Euro übersteigen, und  
2. Leasingverträge, die nicht den Übergang des Eigentums am Leasinggegenstand auf den 
Leasingnehmer vorsehen.  

 
Terminsverlust 

 
§ 13. Hat der Verbraucher seine Schuld in Raten zu zahlen und hat sich der Unternehmer für den Fall 
der Nichtzahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vorbehalten, die sofortige 
Entrichtung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminsverlust), so darf er dieses Recht nur 
ausüben, wenn er selbst seine Leistungen bereits erbracht hat, zumindest eine rückständige Leistung des 
Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist sowie der Unternehmer den Verbraucher unter 
Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen 
erfolglos gemahnt hat.  
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Abzahlungsgeschäfte 
 

§ 16. (1) Die §§ 18 bis 25 gelten für Abzahlungsgeschäfte, bei denen  
 

1. der Barzahlungspreis 25 000 Euro nicht übersteigt oder bei der Vertragsschließung nicht 
feststeht, dass er 25 000 Euro übersteigen wird, und  

2. nach Erbringung der Leistung des Unternehmers – abgesehen von einer Anzahlung – 
mindestens zwei Teilzahlungen zu entrichten sind.  

 
(2) Ein Abzahlungsgeschäft im Sinn dieser Bestimmungen ist ein Kaufvertrag über eine bewegliche 
körperliche Sache, auf Grund dessen der Unternehmer die Sache vor vollständiger Bezahlung dem 
Verbraucher zu übergeben und dieser das Entgelt in Teilzahlungen zu entrichten hat.  
 
(3) Als Barzahlungspreis im Sinn dieser Bestimmungen gilt das Entgelt, das bei sofortiger Barzahlung 
zu entrichten wäre, als Gesamtentgelt der Barzahlungspreis samt allen Zinsen und  sonstigen 
Zuschlägen.  
 

Gleichgestellte Geschäfte 
 
§ 17. Die §§ 18 bis 25 gelten unter den im § 16 genannten Voraussetzungen sinngemäß auch für andere 
Rechtsgeschäfte als Kaufverträge, wenn die Beteiligten damit den gleichen wirtschaftlichen Zweck 
verfolgen wie bei einem Abzahlungsgeschäft. 
 
§ 18. Wird der gleiche wirtschaftliche Zweck dadurch verfolgt, daß ein Dritter die Mittel für das Entgelt 
zur Verfügung stellt (Geldgeber), und hat der Verbraucher den dem Geldgeber geschuldeten Betrag in 
Teilbeträgen zu zahlen, so gilt der § 17 auch für das Verhältnis des Verbrauchers zum Geldgeber, wenn 
die Verträge mit dem Unternehmer und dem Geldgeber für diese eine wirtschaftliche Einheit bilden; 
eine solche ist anzunehmen, wenn der Geldgeber und der Unternehmer im Rahmen dieses Vorganges 
zueinander in eine Rechtsbeziehung treten oder wenn sie miteinander wegen derartiger Finanzierungen 
in ständiger Geschäftsverbindung stehen. In diesem Fall kann der Verbraucher die Befriedigung des 
Geldgebers auch verweigern, soweit ihm Einwendungen aus seinem Rechtsverhältnis zum Unternehmer 
gegen diesen zustehen. 
 
§ 19. Wird bei einem Kaufvertrag, der weder ein Abzahlungsgeschäft ist noch unter den § 18 fällt, der 
gleiche wirtschaftliche Zweck dadurch verfolgt, daß der Unternehmer in wirtschaftlicher Einheit mit 
dem Vertrag den Verbraucher veranlaßt, zur Zahlung des Entgelts ein in Teilbeträgen 
zurückzuzahlendes Darlehen aufzunehmen, und bei der Vorbereitung der Darlehensaufnahme mitwirkt, 
so sind die §§ 18 bis 25 auf das Verhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
sinngemäß mit folgenden Besonderheiten anzuwenden: 
 

1. Soweit dabei der Inhalt des Darlehensvertrags maßgebend ist, kann sich der Verbraucher auf 
eine Abweichung des tatsächlich geschlossenen von dem in Aussicht genommenen 
Darlehensvertrag nicht berufen. 

2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 6/1997) 
3. Hat der Verbraucher dem Darlehensgeber Zahlungen zu leisten, zu denen er nicht verpflichtet 

wäre, wenn der Darlehensvertrag ein Rechtsgeschäft nach § 18 wäre, so hat der Unternehmer 
den Verbraucher von der Pflicht zur Zahlung dieser Beträge an den Geldgeber zu befreien 
beziehungsweise dem Verbraucher bereits gezahlte Beträge zu vergüten. 

 
Anzahlung 

 
§ 20. (1) Der Verbraucher hat einen Teil des Barzahlungspreises spätestens bei der Übergabe der Sache 
anzuzahlen; die Anzahlung muß mindestens zehn vom Hundert des Barzahlungspreises oder, wenn 
dieser 220 Euro übersteigt, mindestens zwanzig vom Hundert des Barzahlungspreises betragen. Wird 
als Anzahlung eine bewegliche körperliche Sache gegeben, so ist ihr gemeiner Wert anzurechnen. In 
den Fällen der §§ 18 und 19 kann der Verbraucher die Anzahlung entweder dem Unternehmer oder dem 
Geldgeber leisten. 
 
(2) Übergibt der Unternehmer dem Verbraucher die Sache, ohne die Mindestanzahlung (Abs. 1) 
erhalten zu haben, so hat er keinen Anspruch auf den der nicht geleisteten Anzahlung entsprechenden 
Teil des Kaufpreises. 
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Laufzeit 
 

§ 21. Der Verbraucher hat die aushaftenden Teilzahlungsforderungen längstens binnen fünf Jahren seit 
der Übergabe der Sache zu tilgen. Ist eine längere Tilgungsfrist als fünf Jahre vereinbart worden, so hat 
der Unternehmer keinen Anspruch auf den Teil der Zinsen und sonstigen Zuschläge, der bei ihrer 
gleichmäßigen Aufteilung auf die gesamte Tilgungsfrist nach dem Ablauf von fünf Jahren zu zahlen 
wäre. 
 

Nichterfüllung durch den Verbraucher 
 

§ 22. (1) Hat sich in den Fällen des § 18 der Geldgeber vorbehalten, dem Verbraucher wegen 
Nichterfüllung von dessen Pflichten die Benützung der Sache zu entziehen und diese freihändig zu 
verkaufen, so ist die Geltendmachung dieser Rechte nicht als Rücktritt vom Vertrag anzusehen, wenn 
die Voraussetzungen des § 13 für den Terminsverlust vorliegen und dem Verbraucher für den Fall des 
Verkaufes der gesamte Erlös, mindestens aber der gemeine Wert, den die Sache zur Zeit des Verkaufes 
gehabt hat, angerechnet wird. 
 
(2) In den Fällen des § 18 umfassen die den Geldgeber nach dem § 4 Abs. 1 Z. 1 treffenden Erstattungs- 
und Erhaltungspflichten auch die dem Unternehmer zugekommenen Leistungen. 
 

Gewährleistung 
 
§ 23. Solange der Kaufpreis noch nicht vollständig gezahlt ist, kann der Anspruch auf Gewährleistung 
wegen Sachmängeln über die im § 933 ABGB dafür vorgesehenen Fristen hinaus bis zur Fälligkeit der 
letzten Teilzahlung durch Klage geltend gemacht werden; die Geltendmachung durch Einrede bleibt 
dem Käufer darüber hinaus vorbehalten, wenn er bis dahin dem Verkäufer den Mangel angezeigt hat. 
 

Ratenbrief 
 
§ 24. (1) Der Vertrag über das Abzahlungsgeschäft ist schriftlich festzuhalten (Ratenbrief). Der 
Ratenbrief hat zu enthalten 
 

1. den Vor- und Familiennamen (die Firma), den Beruf (Gegenstand des Unternehmens) 
und den gewöhnlichen Aufenthalt (Sitz) der Vertragsteile; 

2. den Tag und den Ort des Vertragsantrags beziehungsweise der Vertragsannahme des 
Verbrauchers; 

 3. den Gegenstand des Abzahlungsgeschäfts; 
 4. den Barzahlungspreis; 

5. das Gesamtentgelt und die Höhe des sich daraus ergebenden effektiven 
Jahreszinssatzes (§ 33 Abs. 4 BWG); 

 6. die Höhe der Anzahlung; 
 7. die Zahl, die Höhe und die Fälligkeit der Teilzahlungen; 
 8. den Tag der Übergabe der Sache; 

9. die Erklärung, ob und wie viele Wechsel zur Sicherung der aushaftenden 
Teilzahlungsforderungen übergeben und ob sonstige Sicherheiten, einschließlich eines 
allfälligen Eigentumsvorbehalts, vereinbart worden sind; 

10. im Fall des ersten Satzes des § 3 Abs. 1 den Wortlaut des § 3 (Rücktrittsrecht des 
Verbrauchers) samt Überschrift, jedoch ohne den letzten Satz des Abs. 1. 

 
(2) Der Unternehmer hat auf seine Kosten unverzüglich nach der Unterfertigung des Ratenbriefs durch 
den Verbraucher diesem eine Abschrift auszufolgen; die im Abs. 1 genannten Angaben sind darin 
deutlich lesbar wiederzugeben. 
(3) Die Rechtswirksamkeit des Abzahlungsgeschäfts ist von der Errichtung des Ratenbriefs unabhängig. 
 

Kreditgeschäfte von Ehegatten 
 
§ 25a. Unternehmer, deren Unternehmensgegenstand die Gewährung oder die Vermittlung von 
Krediten ist, haben Ehegatten, die als Verbraucher gemeinsam einen Kredit aufnehmen, mag auch 
einer die Haftung nur als Bürge eingehen, oder einem Ehegatten, der als Verbraucher die Haftung für 
eine bestehende Kreditverbindlichkeit des anderen übernimmt, durch die Übergabe einer gesonderten 
Urkunde darüber zu belehren, 
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1. daß, falls die Ehegatten solidarisch haften, von jedem der Schuldner in beliebiger 
Reihenfolge der volle Schuldbetrag verlangt werden kann, ohne Rücksicht darauf, 
wem von ihnen die Kreditsumme zugekommen ist, 

 2. daß die Haftung auch bei Auflösung der Ehe aufrecht bleibt sowie 
3. daß nur das Gericht im Fall der Scheidung die Haftung eines der Ehegatten gemäß § 

98 Ehegesetz auf eine Ausfallsbürgschaft beschränken kann, was binnen eines Jahres 
nach Eintritt der Rechtskraft der Scheidung beantragt werden müßte. 

 
Kreditverbindlichkeiten von Verbrauchern 

 
§ 25b. (1) Ist ein Verbraucher Solidarschuldner eines von einem in § 25a genannten Unternehmer 
gewährten Kredites, so hat der Gläubiger jede Mahnung und sonstige Erklärung wegen einer 
Säumigkeit eines anderen Solidarschuldners auch dem Verbraucher zuzustellen. 

 
(2) Ist ein Verbraucher Bürge oder Garant eines von einem in § 25a genannten Unternehmer gewährten 
Kredites und wird der Hauptschuldner säumig, so hat der Gläubiger den Verbraucher davon in 
angemessener Frist zu verständigen. Unterläßt er dies, so haftet ihm der Verbraucher nicht für die 
Zinsen und Kosten, die ab der Kenntnis des Gläubigers von der Säumigkeit des Hauptschuldners bis zu 
einem Verzug des Verbrauchers selbst entstehen. 
 
§ 25c. Tritt ein Verbraucher einer Verbindlichkeit als Mitschuldner, Bürge oder Garant bei 
(Interzession), so hat ihn der Gläubiger auf die wirtschaftliche Lage des Schuldners hinzuweisen, wenn 
er erkennt oder erkennen muß, daß der Schuldner seine Verbindlichkeit voraussichtlich nicht oder nicht 
vollständig erfüllen wird. Unterlässt der Unternehmer diese Information, so haftet der Interzedent nur 
dann, wenn er seine Verpflichtung trotz einer solchen Information übernommen hätte. 
 

Mäßigungsrecht 
 
§ 25d. (1) Der Richter kann die Verbindlichkeit eines Interzedenten (§ 25c) insoweit mäßigen oder auch 
ganz erlassen, als sie in einem unter Berücksichtigung aller Umstände unbilligen Mißverhältnis zur 
Leistungsfähigkeit des Interzedenten steht, sofern die Tatsache, daß der Verbraucher bloß Interzedent 
ist, und die Umstände, die dieses Mißverhältnis begründet oder herbeigeführt haben, bei Begründung 
der Verbindlichkeit für den Gläubiger erkennbar waren. 
 
(2) Bei der Entscheidung nach Abs. 1 ist insbesondere zu berücksichtigen: 
 
 1. das Interesse des Gläubigers an der Begründung der Haftung des Interzedenten, 

2. das Verschulden des Interzedenten an den Umständen, die das in Abs. 1 genannte 
Mißverhältnis begründet oder herbeigeführt haben, 

 3. der Nutzen des Interzedenten aus der Leistung des Gläubigers sowie 
4. der Leichtsinn, die Zwangslage, die Unerfahrenheit, die Gemütsaufregung oder die 

Abhängigkeit des Interzedenten vom Schuldner bei Begründung der Verbindlichkeit. 
 

Einwendungsdurchgriff 
 
§ 26c. (1) Erhält ein Verbraucher zur Finanzierung des Bezugs von Waren oder von Dienstleistungen 
einen Kredit von einem anderen als dem Leistenden (dem Lieferanten beziehungsweise dem 
Dienstleistungserbringer), so kann er die Befriedigung des Geldgebers - ungeachtet der Anwendbarkeit 
der §§ 17 bis 19 - auch verweigern, soweit ihm Einwendungen aus seinem Rechtsverhältnis zum 
Leistenden gegen diesen zustehen, sofern für den Bezug von Waren oder Dienstleistungen ein Kredit 
mit einer anderen Person vereinbart worden ist und 

a) zwischen dem Kreditgeber und dem Leistenden eine vorherige Abmachung besteht, 
wonach Kredite an Kunden dieses Leistenden zum Zweck des Erwerbs von Waren 
oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen dieses Leistenden ausschließlich von 
diesem Kreditgeber bereitgestellt werden, und 

 b) der Verbraucher seinen Kredit im Rahmen dieser Abmachung erhält und 
c) die unter den Kreditvertrag fallenden Waren oder Dienstleistungen nicht oder nur 

teilweise geliefert werden oder dem Liefervertrag nicht entsprechen und 
 d) der Verbraucher seine Rechte gegen den Lieferanten erfolglos geltend gemacht hat. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 12a Abs. 2 genannten Rechtsgeschäfte. 
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3. Bankwesengesetz 
 
 

Verbraucherkreditverträge 
 

§ 33. (1) Verbraucherkredite sind Kredite im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 und 12 an Verbraucher im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG. 

 
(2) Unbeschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes bedürfen Verbraucherkreditverträge der 
Schriftform. Das Kreditinstitut hat bei Abschluß eines Verbraucherkreditvertrages dem Verbraucher 
eine in deutscher Sprache abgefaßte Ausfertigung des Vertrages auszuhändigen. Auf Verlangen des 
Kreditwerbers hat das Kreditinstitut diesem einen Entwurf des in Aussicht genommenen Vertrages 
auszuhändigen. Der Verbraucherkreditvertrag hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 
 
1. Jeweils in Form absoluter Beträge 

 a) die Gesamtbelastung gemäß Abs. 7, 
 b) die Summen der gemäß Abs. 7 Z 2 lit. c und d auszunehmenden Kostenelemente und 
 c) die Summe aus den gemäß lit. a und b anzugebenden Beträgen, 

2. den effektiven Jahreszinssatz in arabischen Ziffern an auffallender Stelle des Vertrages, 
3. einen Hinweis auf den Aushang des geltenden fiktiven Jahreszinssatzes für den 

Zahlungsverzug gemäß § 35 Abs. 1 Z 1 lit. d, 
4. eine allfällige Zinsgleitklausel, die an objektive Maßstäbe zu binden ist (§ 6 Abs. 1 Z 5 KSchG 

bleibt unberührt) und 
5. die Anzahl, die Höhe und die Fälligkeitszeitpunkte der rückzuzahlenden Teilbeträge der 

Gesamtbelastung; 
6.  einen Hinweis auf die Sparkomponente, wenn zum Zwecke der Kreditbesicherung mit dem 

Verbraucherkreditvertrag eine Erlebensversicherung oder Er- und Ablebensversicherung 
abgeschlossen werden soll, sowie einen Hinweis für den Fall, daß die Versicherungssumme 
höher als die Gesamtbelastung oder die Laufzeit der Versicherung länger als jene des Kredites 
ist. 

 
(3) Für den Verbraucherkreditvertrag von revolvierenden Kontokorrentkrediten gelten Abs. 2 erster bis 
dritter Satz, die Vertragsinhalte gemäß Abs. 2 Z 1, 3 und 4 unter den Tilgungsannahmen des Abs. 5 
sowie die Bedingungen zur Zinssatzänderung gemäß Abs. 6. Das Kreditinstitut hat den fiktiven 
Jahreszinssatz anzugeben und gemäß Abs. 5 zu berechnen. Revolvierende Kontokorrentkredite im 
Sinne dieser Bestimmung sind Kredite in laufender Verrechnung, bei denen der Verbraucher im 
Rahmen der vereinbarten Laufzeit über den Kreditbetrag oder Teile davon frei und wiederholt verfügen 
kann. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht anzuwenden auf 

 
1. den Zahlungsverzug bei Verbraucherkrediten und 

 2. die Überziehung von Verbrauchergirokonten. 
 

(4) Der effektive Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, dekursive Hundertsatz, der rechnerische 
Gleichheit zwischen dem ausbezahlten Kreditbetrag und der Gesamtbelastung des Verbrauchers 
herstellt. Er drückt die Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 im Verhältnis zum ausbezahlten Kreditbetrag 
aus, ist aus folgender finanzmathematischer Formel zu errechnen und unter Anwendung 
kaufmännischer Rundungsregeln auf zumindest eine Dezimalstelle anzugeben: 
 

∑∑
== +
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+
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Hiebei ist: 
 
Zx der Teil des Kreditbetrages mit Nummer l bis n, der dem Verbraucher ausbezahlt wird,  
tx der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwischen dem Zeitpunkt der 
Auszahlung des ersten Teiles des Kreditbetrages und dem Zeitpunkt der späteren Auszahlungen Z2 bis 
Zn wobei t1=0 gilt, 
i der effektive Jahreszinssatz, 
Ry der jeweils rückzuzahlende Teilbetrag der Gesamtbelastung mit Nummer l bis m,  
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ty der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwischen dem Zeitpunkt, in dem der 
Kreditbetrag Z1 dem Verbraucher ausbezahlt wird, und dem jeweiligen Rückzahlungszeitpunkt der 
Teilbeträge R1 bis Rn. Für tx und ty ist das Jahr mit 365 Tagen, in Schaltjahren 366 Tagen, 52 Wochen 
oder 12 gleichlangen Monaten zu jeweils 30,41666 Tagen zu rechnen. Anstelle der gesonderten 
Berücksichtigung von Schaltjahren kann das Jahr auch stetig zu 365,25 Tagen berechnet werden, jedoch 
muss die einmal gewählte Methode mindestens vier Jahre beibehalten werden. 
 
(5) Der fiktive Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, dekursive Hundertsatz, der rechnerische Gleichheit 
zwischen dem ausbezahlten Kreditbetrag - unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt der Auszahlung - 
und der Gesamtbelastung des Verbrauchers herstellt. Er drückt die Kreditkosten gemäß Abs. 7 Z 2 im 
Verhältnis zum verfügbaren Kreditbetrag aus. Für diese Berechnung ist anzunehmen, daß der dem 
Verbraucher zur freien Verfügung stehende Kreditbetrag zur Gänze in Anspruch genommen und in 
einer Tranche nach einem Jahr ab dem ersten Tag der Verfügbarkeit zurückbezahlt wird. Der fiktive 
Jahreszinssatz ist aus folgender finanzmathematischer Formel zu errechnen und unter Anwendung 
kaufmännischer Rundungsregeln auf eine Dezimalstelle anzugeben: 
 

i

R
Z

+

=

1
       

 
Hiebei ist: 
 
Z    der Kreditbetrag, über den der Verbraucher verfügen kann, 
R    der rückzuzahlende Betrag der Gesamtbelastung, 
i    der fiktive Jahreszinssatz. 
 
(6) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher jede Änderung des effektiven Jahreszinssatzes gemäß Abs. 4 
und des fiktiven Jahreszinssatzes gemäß Abs. 5 vor Wirksamwerden der Änderung schriftlich 
bekanntzugeben. Diese Mitteilung hat Angaben über die Höhe der Änderung, den Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens und den neuen Zinssatz zu enthalten. Für den Zahlungsverzug des Verbrauchers oder 
die Überziehung von Verbrauchergirokonten kann das Kreditinstitut diese Angaben im Aushang gemäß 
§ 35 Abs. 1 Z 1 vor Wirksamwerden der Änderung bekanntgeben, sofern gleichzeitig der Verbraucher 
auf diese Vorgangsweise schriftlich hingewiesen wird. Bei Verbraucherkrediten ist im Falle einer 
Änderung des Zinssatzes die Höhe der Rate jeweils so anzupassen, daß die Rückzahlung innerhalb der 
ursprünglich vereinbarten Laufzeit möglich ist. Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig, wenn sie 
im einzelnen ausgehandelt wird. 
 
(7) Die Gesamtbelastung ist die Summe der Leistungen, die das Kreditinstitut im Zusammenhang mit 
der Kreditgewährung vom Verbraucher verlangt. Zur Gesamtbelastung zählen: 
 

 1. Der ausbezahlte Kreditbetrag und 
2. die Kreditkosten mit Ausnahme jener Kosten, die dem Verbraucher erwachsen durch: 

 a) Nichterfüllung seiner Verpflichtungen, 
b) Überweisung der rückzuzahlenden Teilbeträge oder Führung eines Kontos, sofern diese Kosten 

nicht höher sind, als jene für Verbrauchergirokonten, 
 c) Zahlungen öffentlicher Abgaben und 

d) Zahlungen für Versicherungen oder Sicherheiten, soweit sie bei Tod, Invalidität, Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit des Verbrauchers die Rückzahlung eines die Gesamtbelastung 
übersteigenden Betrages an das Kreditinstitut sichern und die Zahlung vom Kreditinstitut nicht 
zwingend als Bedingung für die Kreditgewährung vorgeschrieben wird. 

 
(8) Der Verbraucher ist berechtigt, seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucherkreditvertrag ganz 
oder teilweise vorzeitig zu erfüllen. In diesem Fall hat das Kreditinstitut die Gesamtbelastung um jenen 
Betrag an Zinsen und laufzeitabhängigen Kosten zu vermindern, der bei kontokorrentmäßiger 
Abrechnung des vorzeitig zurückgezahlten Betrages nicht anfällt. Die Vereinbarung oder Verrechnung 
darüber hinausgehender Entgelte für den Fall vorzeitiger Rückzahlung ist außer in Fällen der Z 1 und Z 
2 nicht zulässig. Für die vorzeitige Rückzahlung kann eine Kündigungsfrist vereinbart werden im 
Ausmaß 
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1. von höchstens sechs Monaten bei Krediten, die nachweislich zur Schaffung oder Sanierung 
von Gebäuden bestimmt sind und eine Laufzeit von zumindest zehn Jahren aufweisen, sowie 
bei hypothekarisch besicherten Krediten (§ 18 Hypothekenbankgesetz bleibt unberührt), oder 

2. der allfällig vereinbarten Festzinsperiode bei Krediten nach Z 1. 
 

(9) Das Kreditinstitut hat dem Verbraucher im ersten Quartal jedes Jahres eine Kontomitteilung mit 
dem Stichtag 31. Dezember des Vorjahres auszuhändigen, in der zumindest die Summe der geleisteten 
Zahlungen, die Summe der Belastungen sowie die aushaftenden Salden enthalten sind. 
 
(10) Bei im Rahmen der Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln im Sinne § 1 Abs. 1 Z 6 
gewährten Krediten an Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG hat das kreditgewährende 
Kreditinstitut dem Verbraucher bei Vertragsabschluß den fiktiven Jahreszinssatz gemäß § 33 Abs. 5 
mitzuteilen. Für die Änderung dieses Zinssatzes gilt Abs. 6. 

 
Verbrauchergirokontoverträge 

 
§ 34. (1) Verbrauchergirokonten sind Konten von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG. 

 
(2) Für den Abschluß eines Vertrages zur Führung eines Kontos nach Abs. 1 gilt § 33 Abs. 2 erster bis 
dritter Satz. Der Verbrauchergirokontovertrag hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 
 

1. Die Entgelte, die für die Kontoführung und die Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Konten gemäß Abs. 1 verlangt werden, 

2. den Jahreszinssatz für Guthaben, 
3. die Modalitäten für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses und 
4. einen Hinweis auf den Aushang des geltenden fiktiven Jahreszinssatzes für 

Überziehungen gemäß § 35 Abs. 1 Z 1 lit. d. 
 

(3) Nach Abschluß eines Verbrauchergirokontovertrages hat das Kreditinstitut die Angaben nach Abs. 2 
Z 1 dem Verbraucher zumindest einmal jährlich, die Änderung der Angaben nach Abs. 2 Z 1 bis 3 vor 
Inkrafttreten der Änderung bekanntzugeben. Hiefür genügt die Information mit einem Kontoauszug. 

 
(4) Das Kreditinstitut hat mittels Kontoauszug dem Verbraucher zumindest einmal vierteljährlich den 
Kontostand bekanntzugeben und bei länger als drei Monate andauernder Kontoüberziehung auf den 
Aushang des geltenden fiktiven Jahreszinssatzes für Überziehungen gemäß § 35 Abs. 1 Z 1 lit. d 
hinzuweisen. 

 
Preisaushang und Werbung 

 
§ 35. (1) Kreditinstitute haben im Kassensaal auszuhängen: 
 
 1. Angaben über 
 a) die Verzinsung von Spareinlagen, 

b) die Entgelte, die allenfalls für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Spareinlagen 
und für sonstige Dienstleistungen im Privatkundenbereich verlangt werden, 

c) den effektiven Jahreszinssatz von Verbraucherkrediten, allenfalls an Hand 
repräsentativer Beispiele, und 

d) den fiktiven Jahreszinssatz gemäß § 33 Abs. 5 unter der Annahme der 
Inanspruchnahme eines verfügbaren Kreditbetrages in Höhe von 5 000 Euro im 
Ausmaß von 50 vH und von 100 vH, allenfalls an Hand repräsentativer Beispiele, im 
Fall 

 aa) des Zahlungsverzuges gemäß § 33 Abs. 2 Z 3 und 
 bb) der Überziehung von Verbrauchergirokonten sowie 
 2. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 
 3. die Angaben über das Sicherungssystem gemäß § 93 Abs. 8 und 8a.  
  
(2) Jede Werbung über die Bereitschaft zur Kreditgewährung hat - sofern sie Zahlenangaben über den 
Zinssatz oder die Kreditkosten enthält - den effektiven bzw. den fiktiven Jahreszinssatz, allenfalls an 
Hand repräsentativer Beispiele, anzugeben. 
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(3) Kreditinstitute, die das Wechselstubengeschäft betreiben, haben die Preise für die diesbezüglichen 
typischen Leistungen so auszuzeichnen, dass sie sowohl innerhalb als auch von außerhalb der 
Betriebsstätte deutlich lesbar sind. 
 

Geschäftsbeziehungen zu Jugendlichen 
 
§ 36. Kreditinstitute haben in ihren Geschäftsbeziehungen zu Jugendlichen (Personen, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht beendet haben) folgende Sorgfaltspflichten zu beachten: 

 
1. Liegt bei Jugendlichen eine ausdrückliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht vor, 

ist die Ausgabe von Karten für den Bargeldbezug sowie die Ausgabe von Scheckkarten nicht 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Vorliegen von regelmäßigen Einkünften nicht vor 
Vollendung des 17. Lebensjahres des Jugendlichen zulässig; 

2. der Geldbezug von Jugendlichen durch Geldausgabeautomaten ist auf wöchentlich 400 Euro 
zu begrenzen; 

3. Z 1 und 2 gelten nicht für Karten, die lediglich zur Abhebung beim ausgebenden Kreditinstitut 
dienen, sofern dieses die Möglichkeit hat, im Einzelfall über die Berechtigung zur Abhebung 
zu entscheiden, wenn dadurch eine Kontoüberziehung erfolgen würde; 

4. vor der Ausgabe von Scheckformularen an Jugendliche hat das Kreditinstitut die 
Ordnungsgemäßheit der bisherigen Kontogestion, insbesondere den gegenwärtigen 
Kontostand, zu prüfen. 

 
Wertstellung 

 
§ 37. (1) Kreditinstitute haben im Geldverkehr mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG 
Beträge taggleich, spätestens jedoch 
 

1. am auf die Verfügbarkeit am auf die Verfügbarkeit folgenden Werktag auf dem 
Empfängerkonto zu berücksichtigen oder  

2. am auf die Verfügbarkeit folgenden Bankarbeitstag weiterzuleiten. 
 
(2) Die Verfügbarkeit tritt sofort ein bei Erhalt 
 

1. des Betrages oder  
2. des Zahlungsauftrages unter Berücksichtigung allfälliger Valutierungsaufträge. 

 
 

4. Versicherungsaufsichtsgesetz 
 

 
Schutzbestimmungen 

 
§ 75. (1) Auf Verbraucherkredite, die ein Versicherungsunternehmen im Rahmen der Kapitalanlage an 
Personen gewährt, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Inland haben, ist § 33 Abs. 1 bis 9 BWG mit 
Ausnahme des Abs. 6 dritter Satz anzuwenden. Dies gilt abweichend von den §§ 1 und 1a auch für 
Verbraucherkredite von Versicherungsunternehmen, die nicht zum Betrieb der Vertragsversicherung im 
Inland berechtigt sind. 
 
(2) Für den Betrieb der fondsgebundenen Lebensversicherung im Inland gelten, soweit die 
Versicherungsnehmer das Veranlagungsrisiko tragen, folgende Bestimmungen: 
 

1. Die Versicherungsunternehmen haben vor Abschluß des Versicherungsvertrages von den 
Versicherungsnehmern Angaben über ihre Erfahrungen oder Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Veranlagung in Wertpapieren und über ihre finanziellen Verhältnisse zu verlangen, soweit dies 
zur Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer im Hinblick auf das von ihnen getragene 
Veranlagungsrisiko erforderlich ist. Die Versicherungsunternehmen haben diese Angaben des 
Kunden schriftlich festzuhalten. 

2. Die Versicherungsunternehmen haben vor Abschluß des Versicherungsvertrages den 
Versicherungsnehmern alle zweckdienlichen Informationen zu geben, die zur Wahrung der 
Interessen der Versicherungsnehmer im Hinblick auf das von ihnen getragene 
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Veranlagungsrisiko erforderlich sind. Insbesondere haben diese Informationen einen Hinweis 
zu enthalten, aus welchem hervorgeht, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine 
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt. 

3. Die Versicherungsunternehmen dürfen den Versicherungsnehmern die im 
Versicherungsvertrag vorgesehene Auswahl einer Veranlagung nicht empfehlen, wenn und 
soweit diese Empfehlung nicht mit den Interessen der Versicherungsnehmer übereinstimmt. 

4. Die Versicherungsunternehmen dürfen den Versicherungsnehmern die im 
Versicherungsvertrag vorgesehene Auswahl einer Veranlagung nicht zu dem Zweck 
empfehlen, im eigenen Interesse oder im Interesse eines mit ihnen verbundenen Unternehmens 
die Ausgabepreise der Anteile an den Kapitalanlagefonds in eine bestimmte Richtung zu 
lenken. 

5. Das Verbot gemäß Z 4 gilt auch für alle Angestellten und sonst für die 
Versicherungsunternehmen tätigen Personen. 

6. Sind in anderen Rechtsvorschriften Prospekte oder Rechenschaftsberichte über zur 
Veranlagung bestimmte Kapitalanlagefonds vorgeschrieben, so haben die 
Versicherungsunternehmen die Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen und ihnen diese 
Unterlagen auf ihr Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 22/2009) 
8. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 46/2002) 

 
(3) Abs. 2 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auch auf die indexgebundene Lebensversicherung anzuwenden. 

 
(4) Die Zulässigkeit der Zusendung unerbetener Nachrichten zur Werbung für den Abschluss eines 
Versicherungsvertrages richten sich nach § 107 des Telekommunikationsgesetzes 2003 (TKG 2003), 
BGBl. I Nr. 70/2003. 
 
 

5. Gewerbeordnung  
 
 

§ 73. (1) Wenn Gewerbetreibende regelmäßig Geschäftsbedingungen verwenden, so haben sie diese 
Geschäftsbedingungen in den für den Verkehr mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu 
machen. 

 

(2) Gewerbetreibende, die für vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten in einer 
Verordnung gemäß Abs. 3 bezeichnete gewerbliche Tätigkeiten Geschäftsbedingungen verwenden, sind 
verpflichtet, spätestens mit dem Beginn der Verwendung dieser Geschäftsbedingungen eine 
Ausfertigung dieser Geschäftsbedingungen dem Verein für Konsumenteninformation zu übermitteln; 
diese Verpflichtung gilt sinngemäß auch für Änderungen der bereits einer Anzeige angeschlossenen 
Geschäftsbedingungen. Verwendet ein Gewerbetreibender nicht mehr Geschäftsbedingungen, so hat er 
dies dem Verein für Konsumenteninformation innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter Bedachtnahme auf die Interessen 
der Kunden und die Wahrung der Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr die dem Abs. 2 unterliegenden 
gewerblichen Tätigkeiten zu bezeichnen, bei deren Inanspruchnahme im Hinblick auf die Eigenart der 
betreffenden gewerblichen Tätigkeiten den Kunden Vermögensnachteile erwachsen können. In der 
Verordnung ist auch jener Zeitpunkt festzulegen, bis zu dem die Gewerbetreibenden, die in der 
Verordnung bezeichnete gewerbliche Tätigkeiten ausüben und im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verordnung hiefür Geschäftsbedingungen verwenden, ihre Geschäftsbedingungen gemäß Abs. 2 zu 
übermitteln haben. 

 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zum Schutz der Informationsbedürfnisse 
der Verbraucher durch Verordnung festlegen, welche Verhaltensweisen Gewerbetreibende, die einem 
Verbraucher einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer sonstigen 
ähnlichen Finanzierungshilfe gewähren oder zu gewähren versprechen (Kreditgewährung), anläßlich der 
Kreditgewährung und des Anbietens von Krediten einzuhalten haben. 
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(5) Verordnungen gemäß Abs. 4 können insbesondere Bestimmungen über Informationspflichten 
hinsichtlich der Kreditkosten (etwa Gesamtkreditkosten, Jahreszinssatz uä.) und der 
Zahlungsmodalitäten in bezug auf zu gewährende Kredite sowie Methoden für die Berechnung der 
Kreditkosten zum Gegenstand haben. Weiters können in einer Verordnung gemäß Abs. 4 bestimmte 
Kreditgewährungen und das Anbieten bestimmter Kredite - auch im Hinblick auf die Höhe des zu 
gewährenden Kredites - vom Geltungsbereich einer Verordnung gemäß Abs. 4 ausgenommen werden, 
wenn nach objektiven Gesichtspunkten ein Informationsbedürfnis im Sinne des Abs. 4 nicht oder nur in 
geringem Maße gegeben ist. 

 

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung gemäß Abs. 4 und 5 bleibt § 73 Abs. 6 und 7 in der Fassung 
der Gewerberechtsnovelle 1988, BGBl. Nr. 399, weiterhin in Geltung. 
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6. Verbraucherkreditverordnung BGBl 1999/260 
 
 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

 
Jahrgang 1999   Ausgegeben am 3. August 1999    Teil II 
 

260. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über 
Verbraucherkreditverträge (Verbraucherkreditverordnung) 

 
Auf Grund des § 73 Abs. 4 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 59/1999, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und 
Verbraucherschutz verordnet: 
 

Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 
 

§ 1. (1) Im Sinne dieser Verordnung gilt als Verbraucher eine natürliche Person, die bei Abschluss eines 
Kreditvertrages zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. 
 
(2) Diese Verordnung gilt für Verbraucherkreditverträge, bei denen ein Gewerbetreibender einem Verbraucher 
einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubes, eines Finanzierungsleasingvertrages oder einer sonstigen 
Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren verspricht. 
 
(3) Nicht als Verbraucherkreditverträge im Sinne dieser Verordnung gelten Verträge über die kontinuierliche 
Erbringung von Dienstleistungen oder Leistungen von Versorgungsbetrieben, bei denen der Verbraucher 
berechtigt ist, für die Dauer der Leistungserbringung Teilzahlungen zu leisten. 
 
(4) Die Gesamtbelastung ist die Summe von Leistungen, die der Gewerbetreibende im Zusammenhang mit der 
Kreditgewährung vom Verbraucher verlangt. Zur Gesamtbelastung zählen: 
1. Die Abzahlung des kreditierten Betrages und 
2. die Kreditkosten mit Ausnahme jener Kosten, die dem Verbraucher erwachsen durch 
a) Nichterfüllung seiner Verpflichtungen, 
b) Überweisung der zu zahlenden Teilbeträge oder Führung eines Kontos, das für die Abzahlung des 
Verbraucherkredites sowie für die Zahlung von Zinsen und sonstigen Unkosten dienen soll, es sei denn, der 
Verbraucher hat hiebei keine angemessene Wahlfreiheit und diese Kosten sind ungewöhnlich hoch; diese 
Bestimmung gilt jedoch nicht für die Inkassokosten dieser 
Rückzahlungen oder Zahlungen, unabhängig davon, ob sie in bar oder auf eine andere Weise 
erhoben werden, 
c) Zahlungen öffentlicher Abgaben und 
d) Zahlungen für Versicherungen oder Sicherheiten, soweit sie bei Tod, Invalidität, Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit des Verbrauchers die Rückzahlung eines die Gesamtbelastung übersteigenden Betrages an den 
Gewerbetreibenden sichern und die Zahlung vom Gewerbetreibenden nicht zwingend als Bedingung für die 
Kreditgewährung vorgeschrieben wird; 
3. bei Krediten in Form eines Zahlungsaufschubes insbesondere auch eine allfällige Anzahlung und 
4. bei Finanzierungsleasingverträgen insbesondere auch Kreditkosten unter Berücksichtigung sämtlicher 
Wertbewegungen und Zahlungsströme (soweit im Zusammenhang mit der Kreditgewährung) zwischen 
Gewerbetreibendem und Verbraucher, wie beispielsweise allfällige Zahlungen im Zusammenhang mit 
Vorauszahlungen, Eigenleistungen, Depots, Kautionen, einem allfälligen Restwert der Sache, für den der 
Verbraucher dem Gewerbetreibenden bei Vertragsende einzustehen hat oder Ähnlichem. 
 
(5) Der effektive Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, dekursive Hundertsatz, der rechnerische Gleichheit 
zwischen dem kreditierten Betrag einerseits und der Gesamtbelastung andererseits herstellt. Er drückt die 
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Kreditkosten im Verhältnis zum kreditierten Betrag aus, ist aus folgenden finanzmathematischen Formeln zu 
errechnen und unter Anwendung kaufmännischer Rundungsregeln auf eine Dezimalstelle anzugeben: 
 

 
Hiebei ist: 
Zx der dem Verbraucher kreditierte Betrag (entspricht bei Krediten in Form eines Zahlungsaufschubes 
dem Barzahlungspreis), 
tx der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwischen dem ersten Kreditierungszeitpunkt 
und allfälligen weiteren Kreditierungszeitpunkten, 
i der effektive Jahreszinssatz, der algebraisch durch schrittweise Annäherung oder durch ein Rechnerprogramm 
errechnet werden kann, 
Ry der jeweils zu zahlende Teilbetrag der Gesamtbelastung mit Nummer 1 bis m, 
ty der in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückte Zeitabstand zwischen dem Zeitpunkt, in dem die 
Kreditierung erfolgt ist und dem jeweiligen Teilzahlungszeitpunkt der Teilbeträge R1 bis Rm. 
Zugrunde zu legen sind für tx und ty für das Jahr 365 Tage oder 365,25 Tage oder (im Falle von Schaltjahren) 366 
Tage, 52 Wochen oder 12 gleich lange Monate. 
 
§ 2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf  
1. Verbraucherkreditverträge, nach denen keine Zinsen in Rechnung gestellt werden, wenn der 
Verbraucher sich bereit erklärt, den kreditierten Betrag auf einmal abzuzahlen, 
2. Verbraucherkreditverträge über weniger als 3 000 Schilling, 
3. Verbraucherkreditverträge, auf Grund derer der Verbraucher den kreditierten Betrag innerhalb 
eines Zeitraumes von höchstens drei Monaten abzuzahlen hat, 
4. Mietverträge, es sei denn, diese stellen Finanzierungsleasingverträge über bewegliche Sachen 
dar. 
 

Vorschriften für den Vertrag 
 

§ 3. (1) Unbeschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes bedürfen Verbraucherkreditverträge der Schriftform. 
Der Gewerbetreibende hat bei Abschluss eines Verbraucherkreditvertrages dem Verbraucher eine in deutscher 
Sprache abgefasste Ausfertigung auszuhändigen. Auf Verlangen des Kreditwerbers hat der Gewerbetreibende 
diesem einen Entwurf des in Aussicht genommenen Kreditvertrages auszuhändigen. 
 
(2) Der Verbraucherkreditvertrag hat zumindest folgende Angaben jeweils in absoluten Beträgen zu enthalten: 
1. die Gesamtbelastung gemäß § 1, 
2. die Summe der gemäß § 1 Abs. 4 Z 2 lit. c und d auszunehmenden Kostenelemente, 
3. die Summe aus den gemäß Z 1 und 2 anzugebenden Beträgen, 
4. den effektiven Jahreszinssatz in arabischen Ziffern an auffallender Stelle des Vertrages, bei Krediten in Form 
eines Zahlungsaufschubes verbunden mit der Angabe des Barzahlungspreises (inklusive Umsatzsteuer). Als 
Barzahlungspreis gilt jenes Entgelt, das bei sofortiger Barzahlung zu entrichten wäre, 
5. eine allfällige Zinsgleitklausel, die an objektive Maßstäbe zu binden ist, 
6. den geltenden jährlichen Verzugszinssatz, 
7. die Anzahl, die Höhe und die Fälligkeitszeitpunkte aller zu zahlenden Teile der Gesamtbelastung. 
 
(3) Bei Finanzierungsleasingverträgen gelten folgende Besonderheiten: 
1. Die Bestimmungen des Abs. 2 Z 2 bis 4 gelten bei Finanzierungsleasingverträgen nicht, 
2. bei Finanzierungsleasingverträgen ist zusätzlich der Barzahlungspreis anzugeben. Als Barzahlungspreis ist 
jenes Entgelt heranzuziehen, das bei sofortiger Barzahlung als einvernehmlich bestimmter Preis mangels eines 
solchen als Listenpreis oder mangels eines solchen als Marktpreis zu entrichten wäre, 
3. bei Finanzierungsleasingverträgen ist zusätzlich ein allfälliger Restwert (inklusive Umsatzsteuer) der Sache 
anzugeben, für den der Verbraucher dem Gewerbetreibenden bei Vertragsende 
einzustehen hat und für diesen Fall der Hinweis: Bei einer Rückgabe des Leasinggegenstandes am Ende der 
Laufzeit ergeben sich zusätzliche Kosten, sofern der vereinbarte Restwert den Wert (Schätzwert, Verkaufserlös) 
des Leasinggegenstandes übersteigt, 
4. bei Finanzierungsleasingverträgen ist zusätzlich die Höhe der Zinsen anzugeben, die dem Verbraucher für 
allfällige Zahlungen, welche die Schuld des Verbrauchers nicht oder nicht sofort vermindern (Vorauszahlung, 
Depot oder Kaution), gutgeschrieben werden. Werden dem Verbraucher für derartige Zahlungen keine Zinsen 
gutgeschrieben, ist auf diesen Umstand in auffälliger Form hinzuweisen, 
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5. bei Finanzierungsleasingverträgen ist weiters zusätzlich auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Rechtsgeschäftsgebühr hinzuweisen. 
 
(4) Die Aufteilung des kreditierten Betrages auf mehrere Verbraucherkreditverträge über jeweils weniger als 3 
000 Schilling ist bei Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich eine Einheit darstellen, verboten. 
 

 
Änderungen des Zinssatzes 

 
§ 4. (1) Der Gewerbetreibende hat dem Verbraucher jede Änderung des effektiven Jahreszinssatzes und der 
Ratenhöhe vor Wirksamwerden der Änderung schriftlich bekannt zu geben. Bei Verbraucherkrediten ist im Falle 
einer Änderung des Zinssatzes die Höhe der Rate jeweils so anzupassen, dass die Rückzahlung innerhalb der 
ursprünglich vereinbarten Laufzeit möglich ist. Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig, wenn sie im 
Einzelnen ausgehandelt wird. 
 
(2) Bei Finanzierungsleasingverträgen gilt Abs. 1 mit dem Unterschied, dass nur Änderungen der Ratenhöhe 
bekannt zu geben sind. 
 

Vorzeitige Erfüllung 
 

§ 5. (1) Der Verbraucher ist berechtigt, seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucherkredit ganz oder teilweise 
vorzeitig zu erfüllen. In diesem Fall hat der Gewerbetreibende die Gesamtbelastung um jenen Betrag an Zinsen 
und laufzeitabhängigen Kosten zu vermindern, der bei kontokorrentmäßiger Abrechnung des vorzeitig 
zurückgezahlten Betrages nicht anfällt. Die Vereinbarung oder Verrechnung darüber hinausgehender Entgelte 
für den Fall vorzeitiger Rückzahlung ist nicht zulässig. 
 
(2) Bei Finanzierungsleasingverträgen ist der Verbraucher abweichend von Abs. 1 nur zu einer gänzlichen 
vorzeitigen Erfüllung seiner Verpflichtungen berechtigt. In diesem Fall hat der Gewerbetreibende bei der 
Abrechnung des Finanzierungsleasingvertrages die Gesamtbelastung des Verbrauchers in einem Ausmaß zu 
ermäßigen, das unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen den Umständen nach angemessen ist. 
 
(3) Der Verbraucher ist vor Abschluss eines Verbraucherkreditvertrages auf die Bestimmungen der vorstehenden 
Absätze hinzuweisen. 
 

Werbung 
 

§ 6. (1) Jede Werbung über die Bereitschaft zum Abschluss eines Verbraucherkreditvertrages hat – sofern sie 
Zahlenangaben über den Zinssatz oder die Kreditkosten enthält – den effektiven Jahreszinssatz, allenfalls anhand 
repräsentativer Beispiele, anzugeben. 
 
(2) Die Werbung über die Bereitschaft zum Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen dagegen hat – sofern 
sie Zahlenangaben über den Zinssatz oder die Kreditkosten enthält – jeweils inklusive einer allfälligen 
Umsatzsteuer die Höhe einer allfälligen Vorleistung (wie zB Eigenleistung, Vorauszahlung, Depot), der Raten, 
eines allfällig zu gewährleistenden Restwertes und der Gesamtbelastung sowie die Laufzeit des Vertrages zu 
enthalten. Sofern Zahlenangaben über den Zinssatz erfolgen, ist der der Berechnung zugrunde liegende 
Barzahlungspreis (inklusive Umsatzsteuer) anzugeben. Auf die Zugrundelegung eines Listenpreises ist in 
auffälliger Form gesondert hinzuweisen. 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
 
(2) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt tritt die bisherige Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBl. Nr. 365/1994, über Verbraucherkreditverträge außer Kraft. 

 

 



 18 

 

7. Personalkreditmittlerverordnung BGBl 1996/505 
 
 

BUNDESGESETZBLATT  

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1996 Ausgegeben am 24. September 1996 161. Stück 

 
505. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Stan- 

des- und Ausübungsregeln für das Gewerbe der Personalkreditvermittler 

 
Auf Grund des § 54 Abs. 2 und des § 69 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 wird – hinsichtlich der §§ 1 bis 9 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Konsumentenschutz – verordnet: 

 
Begriffsbestimmungen 

 
§ 1. (1) Kredite im Sinne dieser Verordnung sind Geldkreditverträge und Gelddarlehen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 
des Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993, die nicht durch Hypotheken sichergestellt sind. 

 
(2) Privatperson im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die den Kredit nicht für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit benötigt. 

 
Standesgemäßes Verhalten 

 
§ 2. Die Personalkreditvermittler haben ihren Beruf gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
auszuüben. Sie sind verpflichtet, jedes standeswidrige Verhalten zu unterlassen. 
 
§ 3. Standeswidrig ist ein Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern oder ein Verhalten anderen 
Berufsangehörigen gegenüber, das geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes zu beeinträchtigen oder 
gemeinsame Interessen des Berufsstandes zu schädigen. 
 
§ 4. (1) Die Personalkreditvermittler verhalten sich in Ausübung ihres Gewerbes insbesondere dann standeswidrig, wenn 
sie 

1. von ihren Auftraggebern zu Verschwiegenheit verpflichtet wurden und dieser Verpflichtung nicht nachkommen 
oder ihre Arbeitnehmer und sonstigen Mitarbeiter nicht zu dieser Verschwiegenheit verpflichten oder 

2. Vergütungen entgegennehmen, die nach § 37 des Maklergesetzes, BGBl. Nr. 262/1996, nicht rechtswirksam 
vereinbart werden können oder 

3. anvertraute Urkunden rechtswidrig zurückbehalten oder 
4. unerlaubte Titel führen oder es unterlassen, unmißverständlich auf den Gegenstand ihres Gewerbes 

hinzuweisen oder 
5. mit Personen zusammenarbeiten oder eine sonstige die Vermittlung von Personalkrediten betreffende 

Verbindung eingehen, obwohl sie wissen oder bei Anwendung entsprechender Aufmerksamkeit wissen 
müssen, daß diese Personen das Gewerbe der Personalkreditvermittler ohne entsprechende Bewilligung, ein 
sonstiges Gewerbe ohne entsprechende Gewerbeberechtigung, Bankgeschäfte ohne Bewilligung nach dem 
Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993, oder die Winkelschreiberei ausüben oder 

6. einem Kreditwerber, solange sie mit diesem wegen der Vermittlung eines Kredites in Verbindung stehen, den 
Kauf einer Ware anbieten, eine Ware verkaufen, die Erbringung einer Dienstleistung anbieten, eine 
Dienstleistung erbringen oder eine andere Vermittlung als die Vermittlung eines Geldkredites – wie die 
Vermittlung eines anderen Kreditvermittlers oder eines Bürgen – anbieten oder für einen Kreditwerber eine 
solche Vermittlung durchführen, es sei denn, daß die Umstände des Abs. 3 oder Abs. 4 vorliegen oder 

7. die Einziehung fälliger Forderungen für Kredite übernehmen, die sie selbst oder ein anderer, auf dessen in- 
oder ausländischen Geschäftsbetrieb ihnen ein maßgebender Einfluß zusteht oder an dessen in- oder 
ausländischem Unternehmen sie beteiligt sind, vermittelt haben, es sei denn, daß es sich um eine für den 
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Kreditnehmer kostenlose Einziehung fälliger Forderungen handelt oder 
8. bei dem Anbieten oder der Durchführung der Vermittlung von Personalkrediten die §§ 5 bis 9 nicht 

beachten. 
 
(2) Bei einer Mehrzahl von die Vermittlung von Krediten betreffenden Inseraten von Personalkreditvermittlern in 
periodischen Druckschriften muß nicht jedes Inserat den Hinweis gemäß Abs. 1 Z 4 enthalten; solche Inserate 
müssen jedoch erkennen lassen, daß sie von Personalkreditvermittlern stammen. 

 
(3) Ein standeswidriges Verhalten gemäß Abs. 1 Z 6 liegt nicht vor, wenn der Kreditwerber bereits vor der 
Fühlungnahme mit dem Personalkreditvermittler die Absicht hatte, eine andere gewerbliche Tätigkeit des 
Personalkreditvermittlers als die Vermittlung eines Kredites (zB eine Handelstätigkeit) in Anspruch zu nehmen. 

 
(4) Ein standeswidriges Verhalten gemäß Abs. 1 Z 6 liegt nicht vor, wenn dem Kreditwerber eine kostenlose 
Vermittlung eines anderen Kreditvermittlers angeboten oder für den Kreditwerber die kostenlose Vermittlung 
eines anderen Kreditvermittlers durchgeführt wird. 

 
§ 5. Wenn der Personalkreditvermittler an der Abfassung des Kreditvermittlungsauftrages mitwirkt, dann hat er dem 
Kreditwerber auf dessen Verlangen den Entwurf des abzuschließenden Kreditvermittlungsauftrages unentgeltlich 
auszufolgen; er hat ihm auch eine Gleichschrift des mit Annahmedatum versehenen Kreditvermittlungsauftrages 
unentgeltlich zu übergeben. 

 
Unzulässige Kreditvermittlungen 

 
§ 6.  (1) Dem Personalkreditvermittler ist es insbesondere untersagt: 

1. die Vermittlung von Krediten anzubieten oder durchzuführen, wenn er weiß oder bei Anwendung entsprechender 
Aufmerksamkeit wissen muß, daß diese Kredite gegen Rechtsvorschriften betreffend das Verbot des 
Wuchers oder gegen sonstige Rechtsvorschriften verstoßen, 

2. die Vermittlung eines Kredites anzubieten oder durchzuführen, wenn er weiß oder bei Anwendung 
entsprechender Aufmerksamkeit wissen muß, daß der Kreditgeber ohne die erforderliche Bewilligung nach 
dem Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993, Geschäfte von Kreditinstituten betreibt, 

3. die Vermittlung eines Kredites mit günstigeren Kreditbedingungen anzubieten, als der Kreditgeber zu 
gewähren verspricht (zB mit Lockannoncen werben), 

4. die Vermittlung von Krediten zu Vermittlungsbedingungen (insbesondere Vermittlungsprovisionen oder 
sonstigen Vergütungen für die Vermittlung) anzubieten oder durchzuführen, welche einer 
ordnungsgemäßen kaufmännischen Geschäftsführung widersprechen, 

5. die Vermittlung eines Kredites anzubieten oder durchzuführen, wenn die Vermittlung oder die Einräumung 
des Kredites an die Bedingung des Abschlusses eines Geschäftes mit einem Dritten, wie zB den Kauf einer 
Ware oder die Bestellung einer Dienstleistung oder die Erteilung eines Vermittlungsauftrages geknüpft ist, 
sofern der Geschäftsabschluß für den Dritten einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zum Ziel 
hat, es sei denn, daß die Umstände des Abs. 2 vorliegen und 

6. die Vermittlung eines Kredites von einem bestimmten Kreditgeber ohne dessen Einverständnis anzubieten 
oder durchzuführen. 

 
(2) Das Verbot gemäß Abs. 1 Z 5 gilt nicht, wenn der Kreditwerber bereits vor der Fühlungnahme mit dem 
Personalkreditvermittler die Absicht hatte, mit dem vom Kreditgeber verschiedenen Dritten den ausbedungenen 
Geschäftsabschluß zu tätigen. 
 
(3) Den Personalkreditvermittlern ist es weiters untersagt, Privatpersonen zum Zwecke des Sammelns von 
Kreditvermittlungsaufträgen aufzusuchen oder außerhalb der Betriebsstätte oder der Wohnung des 
Personalkreditvermittlers Kreditvermittlungsaufträge von Privatpersonen entgegenzunehmen. 
 

Umschuldung 
 

§ 7. (1) Bei der Vermittlung von Krediten, die der Umschuldung dienen, ist es unzulässig, Kredite anzubieten oder zu 
vermitteln, bei denen der effektive Jahreszinssatz gegenüber den effektiven Zinssätzen der abzulösenden Kredite 
bei Einrechnung der Provision eine wirtschaftliche Mehrbelastung für den Kreditwerber bedeutet. 
 
(2) Vor Umschuldungen in Fällen, in denen die Gefahr des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit droht, hat der 
Personalkreditvermittler dem Kreditwerber die Inanspruchnahme einer gesetzlich bevorrechteten gemeinnützigen 
Schuldnerberatungsstelle nachweislich zu empfehlen. 
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Angabe des Jahreszinssatzes 
 

§ 8. Die Personalkreditvermittler sind verpflichtet, den effektiven Jahreszinssatz gemäß § 33 Abs. 4 des 
Bankwesengesetzes (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, oder den fiktiven Jahreszinssatz für Kontokorrentkredite 
gemäß § 33 Abs. 5 BWG allenfalls anhand repräsentativer Beispiele anzugeben, sofern sie in einer 
Werbung oder in einem in Geschäftsräumen ausgehängten Angebot für eine Vermittlung von Kreditverträgen 
Zahlenangaben über den Zinssatz oder die Kreditkosten machen. 
 

Ersichtlichmachung der Höchstbeträge 
 

§ 9. Die Personalkreditvermittler haben in den für den Verkehr mit Privatpersonen bestimmten Räumen die 
für Kreditvermittlungen zulässigen Höchstsätze der Provisionen oder sonstigen Vergütungen mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, daß es sich um Höchstbeträge handelt, ersichtlich zu machen. Diese 
Ersichtlichmachung hat auch dann zu erfolgen, wenn die Vermittlung von Personalkrediten in Schaufenstern, 
Schaukästen oder durch Werbemittel (wie Flugblätter, Falter und dergleichen) angeboten wird. 
 

Mitteilung von Geschäftsbedingungen an den Verein für Konsumenteninformation 
 

§ 10. Die Personalkreditvermittler haben die von ihnen verwendeten Geschäftsbedingungen dem Verein für 
Konsumenteninformation zu übermitteln, es sei denn, sie verwenden nur jene Geschäftsbedingungen, deren 
Verwendung vom Bundesgremium der selbständigen Handelsvertreter und Vermittler empfohlen wird. 
 

Höchstbeträge der Provisionen oder sonstigen Vergütungen 
 

§ 11. Die Provision oder sonstige Vergütung für die Vermittlung von Krediten darf fünf Prozent der 
Bruttokreditsumme nicht übersteigen. In dem der Berechnung zugrunde zu legenden Bruttokreditbetrag dürfen 
keine Zinsen enthalten sein. 
 

Schlussbestimmung 
 
§ 12. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 16. Mai 1977, BGBl. Nr. 304, über Ausübungsregeln für das Gewerbe 
der Personalkreditvermittlung, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 815/1992, außer Kraft. 

 
 

 


